
Zur Reform des kanonischen Rechts ber 1965, bes 676 als hauptsächliches Ziel des künf-
tıgen Kodex D ıne Art „Glaubens- und Sıttenregel“

Mıt der Aussprache über die Grundlinien der Reform des konzipieren, abzulehnen. Der Christ musse 1n den Cano-
kanonischen Rechts begann die Bischofssynode ıhre Ar- 1165 selbst vorfinden, w1e sıch 1m relig1ösen Leben

verhalten habe, WEenn der VO  - der Kırche angebotenenbeitstagungen. Hatte INa  $ gemeınt, damıt mMiıt eiınem
„leichten“ IThema beginnen rechtfertigte Bischof Heıilsgüter teilhaftıg werden wolle
Rubin diıe zweımalıge Umgruppierung des Programms Der Jurıistische Charakter des Kodex soll nıcht LLUTr 1ın

bezug auf das forum um bestätigt werden, solltenhatte INa  e sıch gew1ßß gvetäuscht. Denn der Gegenstand —
wIı1ıes sıch als alles eher als eintach. Doch offenbar hatte INa auch die Ertordernisse des torum internum berücksichtigt
sıch LU deswegen eıner Themenverschiebung entschlos- werden. Forum externum un: ınternum sollten jedoch

koordiniert werden, da{fß Konflikte 7zwischen den beıidenSCH, weıl 111a  e be] der Diskussion über die Lehrfragen
schärfere Auseinandersetzungen befürchtet hatte un auf Bereichen vermıeden oder wen1ıgstens auf ein Mını-
diese Weıse einen schleppenden Anlauf der Beratungen INU. beschränkt würden. Darauf se1 besonders 1 Sakra-
vermeiden wollte Konnte 11la  $ sıch dennoch VO der mentfen- und 1im kirchlichen Strafrecht achten.
Vorlage AT Kirchenrechtsreform eınen reibungsloseren Alles Recht ın der Kirche 1St ZUrF:F Förderung des über-
Verlauf der Debatte erwarten, deswegen weıl der Ent- natürlichen Lebens da Deswegen mussen alle Rechtsinsti-

LUte der Kırche, alle Gesetze un Vorschriften diesem Zielwurf 1n kluger Ausgewogenheıt ohne revolutionäre
Aspekte einıge Grundelemente der Kodexretorm einge- zugeordnet werden. Das Recht habe 1im Mysteriıum der
flochten hatte, die besonders den stärker pastoral orlıen- Kırche gyleichsam den „Sınn eines Sakramentes oder eines

Zeichens“ des übernatürlichen Lebens der Gläubigen, das1erten Synodalen Herzen lagen, un: nıcht 7zuletzt
weil die aterıje als Ganze spezıell Wafr, als da{fß ıne bezeichnet un: Öördert. (Kein Wunder, da{fß diese auch
Diskussion bis ın Detail sinnvoll hätte durchgeführt wer- für manche Bischöfe ungewohnte Verherrlichung des
den können. Rechts aut kräaftigen Widerstand 1m Plenum stiefß: vgl

Keıin Kodex ın NAKCeEe
weıter 552°%) Der ext schränkt dann allerdings
ein: Niıcht alle jurıstischen Normen sejen direkt autf das

Der der Synode vorliegende Entwurf, der miıt eiınem übernatürliche Ziel bezogen. Jedoch (und das klang schon
zweıseıtıgen Anhang über die bisherige Arbeıt der Kodex- sehr anders) mußten sie mi1ıt dem übernatürlichen Ziel des
Ommission zwolt Druckseiten umfaßte, stellte, W1C Kar- Menschen übereinstimmen. Kaum i1ne Aussage der „dISUu-
dinal Felicı, einer der „Delegierten-Präsidenten“ un: menta“ hat 1n der Debatte mehr Zustimmung gefunden.
gleich Relator Tür die Vorlage über die Kodexretorm Im gleichen Abschnitt folgen 1aber weıtere heilsame Fın-
(Sondersekretär Pıdagor SJ 1n seiner Schlufßrelatio Zur schränkungen: Die kanonischen Normen sollen keine
Debatte betonte, weder 1n „Fundamentalgesetz“ der Pflichten (officia) auferlegen, Mahnungen un: Ermun-
Kıirche noch „gesetzgeberische Normen“ dar, sondern oder ähnliche Hılfsmittel, durch die die Gemein-
sollte als „Leitregeln“ verstanden werden, die sıch die schaft der Gläubigen gvefördert wiırd, Z Erreichung des
Kommuissıon tfür ıhre Arbeıt aufgestellt habe, un: Wohles der Kirche besser beitragen. Infolgedessen oll den
denen diese NN nregungen VO  - der Synode erhalten Bischöfen un: Seelsorgern ıne „CONSIUA discretionalıs
wollte. Dıie Vorlage ıldete also weder einen Rohentwurft potestas” gelassen werden, die Pflichten der Gläubigen
des künftigen Kodex och iıne Zusammenfassung der VO  - estimmen un den lokalen Verhältnissen AaNZUPaSSCH. Als
der Kodexkommiuissıon, deren Vorsitzender Kardinal He- Beispiel wird die Regionalisierung der Fastenordnung
licı gleichzeitig ISt. bisher geleisteten Arbeiıit. Der Synode durch die Konstitution Paenı:teminı genannt. Der küntf-
wurden weder die bisher neugefafßten Canones VOISC- tige Kodex oll wenıger engmasch1g se1n un VOT allem

den Ordinarien 1n esonderen Verhältnissen mehr RaumJegt Kardıinal Felicı xab bedenken, daß sıch dabe1
noch nıcht fertige Texte, sondern eher „Arbeıits- lassen, damıt der pastorale Charakter des Kirchenrechts
hypothesen“ handele noch eın VO  = der zentralen Un- sichtbar werde.
terkommission der Kodexkommission diskutierter, aber

Das Subsidiarıtätsprinzıp ım Kiırchenrecht
SsCh interner Gegensätze ıcht fertiggestellter Entwurf

einem „Fundamentalgesetz der Kırche“ (vgl Herder- er nächste Abschnitt andelt VO den Sonderfakul-
Korrespondenz ds Jhg:; 396) taten (der ext behält bezeichnenderweıse diesen Term1-
Die den Synodalen vorgelegten Leitlinıen sind 1n zehn 11US be1), die den Bischöfen periodisch übertragen werden.
Punkten zusammengefalit, deren wichtigster Inhalt durch Das 108 System solcher Vollmachten (z Quinquennal-
ein knappes Pressekommunique des vatikaniıschen Presse- fakultäten) oll reformiert werden. Es colle vermieden
saales mitgeteıilt un VO  z einer priıvaten Pressestelle, dem werden, da{ß Dispensen VO  3 allgemeinen Kırchengesetzen
VO römischen Idoc-Zentrum inıtlıerten CGES; das ach 1Ur VO  e eiınem Rekurs An den Heıilıgen Stuhl abhängen.
den erstiten Arbeitssitzungen auch jeweıls die Lıste der Red- Schliefßslich se1 dieser doch geEZWUNSCNH, solche Vollmachten
T bekanntgab, 1n erweıterter orm mitgeteıilt. Wır geben wieder delegieren. Die Vorlage geht dann einen Schritt
1er 1n aller Kurze den Inhalt der zehn 1n Aussage- und weıter un: bestimmt, da 1m Kodex die Rechte
nıcht ın Frageform (wıe eLWwWa2 beim 'Text über die Miısch- der Bischöfe nach der Forderung des Konzilsdekrets
ehen) ftormulierten Leıitlinien wieder. Christus Dominus (Abschnitt DOSLELU bestimmt werden.

Der Juristische Charakter des Kodex er Kodex Nur schr pauschal wiıird der Wunsch formuliert, ollten
soll seınen juristischen Charakter beibehalten, denn dieser auch die VO  e der obersten oder einer anderen kirchlichen
werde VO  3 der Sozialnatur der Kırche gefordert, die 1n Autorität reservierten Fälle überprüft werden.
der VO  $ Christus der Hıerarchie übertragenen Jurisdik- Großes Gewicht wırd dem Subsidiarıtätsprinzıp be1ige-
tionsgewalt grundgelegt sel. Deshalb seı1en diverse Vor- inessen Man se1 VO  e} der vollen Anwendung des Prinzıps

noch weıt entfernt. Wıe aber versteht der Entwurf?schläge, VO  — Fachkanonisten (vgl. dazu die Übersicht über
die EGNELrE Literatur VO Huizıng, „Concılıum“, kto- ach diesem bekräftigt zunächst einmal die fundamen-
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tale Einheıit der Rechtsaussagen „jeder vollkommenen und sprechend soll 1ın der Kırche klar zwischen legislatıver,
in ıhrer Weıse festgefügten Gesellschaft“. Dann erst wiırd adminiıstratıver un: richterlicher Gewalt unterschieden
die dezentralisierende Wirkung des Prinzıps 1Ns Auge g.. werden. Damıt würden nıcht LUr Al die Kurilalverwaltung
faßt Auf die Kirche angewandt, heißt das Das System gerichtete Forderungen für die N Kırche wırksam,
des kanoniıschen Rechts 80108 ın seinen obersten Prinzıpien, sondern wird auch eın Stück römische Rechtstradi-
1n se1inen grundlegenden Einrıchtungen un 1in bezug auf tıon durchbrochen. 1ne aut der amerikanıschen Kanoni-
die gesetzgeberische „ Technik“ einNeESs se1in. Diese Einheit S  e ın Pıttsburgh nachdrücklich gestellte Forde-
so]] aber durch partikuläre Gesetzgebungen gemildert rung würde damıt Wirklichkeit.
werden. Wıe das geschehen habe, wırd zunächst aller- Schliefßlich wırd vewünscht, als Generalregel aufzustellen,
dings negatıv eingegrenzt, indem iın der lateinischen da{f jeder Prozeß öftentlich sel, WE der Rıchter in be-
Kırche die Ostkirchen bleiben davon unberührt — sonderen Fällen CI persönlıcher und sachlicher Um:-
xjonale oder nationale Codice ausgeschlossen werden. stände nıcht eın geheimes Verfahren für notwendig hält
Das solle 1aber nıcht bedeuten, dafß nıcht une echte Auto- Der hıer cehr miılde ausgesprochene Wounsch wurde in der
nomie partıkulärer Gesetzgebungen gewünscht werde. Diskussion mıt mehr Nachdruck wiederholt, ebenso der
DiIe Bedeutung solcher Sondergesetzgebungen oll 1M generelle Wunsch nach Beschleunigung kirchlicher Pro-

Kodex SENAUCI umschrieben werden. Bezüglich des
Prozefrechtes, wırd weıter erklärt, sejen 1n etzter eıt Prävalenz des Territorialprinzips
allerdings Z weitel laut geworden, ob ine Dezentralisie- Der nächste Abschnıitt handelt VONn der Frage, inwıeweılt
rung über das bereits bestehende Ma{ hınaus unter Eın- sel, die strikte Priävalenz des Territorialprin-schluß der nationalen un: regionalen Tribunale statthaft Z1ps in der kırchlichen Jurisdiktion beizubehalten. (In der
se1l. Man befürchte ıne unerwünschte Beeinflussung durch Diskussion Z1iNng die rage offtenbar wiıder Erwarten unter.)
regional bedingte Rechtspflege. Zudem gyehöre Zu Pr1- Das Konzıl habe VO  e} die Einheit der Diözese be-
MmMat des Papstes, da{fß jedes Glied der Kirche he] jedem LONTL Das moderne Apostolat scheine aber sowohl aut
Urte:i] und ın jedem Rechtsstreit den Heilıgen Stuhl nationaler un: regionaler W 1e€e auf diıözesaner Ebene selbst
appellieren könne; ıne Zew1f5 unanfechtbare, wWEenNnn auch Jurisdiktionseinheiten für Sonderbereiche ordern. Der
EeLWAS Juristische Primatsauslegung. Weıter wird auf ıne künftige Kodex sol] deswegen solche Jurisdiktionseinheiten
1ın allen Graden einheitliche Organısatıon der Gerichtsbar- vorsehen, un WAar nıcht LLUTL autf Grund besonderen In-
keit der orößeren Rechtssicherheit n Wert gelegt. dults, sondern 1M Rahmen der regulären Rechtsordnung.
Dennoch oll nach dem künftigen Kodex den regionalen Diese Jurisdiktionseinheiten sollen jedoch nıcht als konsti-
Autorıtäiäten die Vollmacht übertragen werden, eigene tutıves, sondern als determinierendes FElement eınes
adaptıierte Regeln (innerhalb der allgemeinen Bestimmun- Afeilss („porti10”) des Volkes (Gsottes verstanden werden.
gen) tür das Prozeßverfahren aufzustellen. Das Stratrecht oll yründlıch revidiert werden. Die SOS

Tatstraten sollen 1Ur für einıge besonders schwere DelikteSchutz der Personrechte bestehen bleiben, während als Norm gelten hat, da{fß
ehr als der bisherige oll der künftige Kodex auf den Straten VO  e kirchlichen Gerichten ausgesprochen und g-Schutz der Rechte der DPerson edacht se1n. Die Ausübung 11LAau begründet werden.

der Gewalt könne in der Kirche nıcht willkürlich BC-
schehen. Das verbiete das Naturrecht, das posiıtıve gOtt-

Schliefßlich wurde den Synodalen noch ein grundlegen-
des Prinzıp der Reformprozedur selbst vorgelegt. Die

lıche Gesetz un das kırchliche Recht selbst. Jeder Christ
habe Anspruch autf den Schutz der Rechte, die entweder Verlauf der Revısıon erstellt werden.

systematische Gliederung des künftigen Kodex oll erst Ln

1mM Naturrecht oder 1im posıtıven göttlıchen (jesetz ent-
Diıe Arbeit der Kodexkommissionhalten seı1en oder doch 1ın ANSECEMESSCHNCI Weıse davon abge-

leitet werden können. Obwohi die verschiedenen Glieder Die „Neue Zürcher Zeitung“ (4 6/) schrieb der
der Kirche verschiedene Funktionen ausübten, sollte ob VO  S Kardinal Felicı vorgetragenen Relatio, 1n der die
der fundamentalen Gleichheit aller, se1l auf Grund der wesentlichen Punkte der Vorlage zusammenta{isßte un: er-

menschlichen Würde, se1l aut Grund der empfangenen läuterte, das Expose se1l allgemeın gehalten, dafß die
Taute, eın allen vemeınsames rechrtliches Statut geschaften Zustimmung nıcht ausbleiben xonnte. Tatsächlich WAar die
werden, bevor die aut die verschiedenen kirchlichen Funk- Vorlage selbst nıcht abstrakt angelegt, Ww1e In  3 VO  e}

tiıonen bezogenen Rechte und Pflichten umschrieben W OI1 - der Berichterstattung den Eindruck hatte. Naturgemäßs
den. mu{flÖte S1€e sıch aut einıge wichtige Punkte beschränken.

Das allein genuge 9.B er noch nıcht, den Rechtsschutz Und zewıfßs WTr INa auch VO Bestreben geleitet, nıcht
im kirchlichen Recht gewährleıisten. Es mußten auch allzu klaren FEinblick 1n die lautenden Reformarbeiten
wahre un: eigentliche subjektive Rechte anerkannt WeI- geben. Dafür zab naheliegende Gründe. Dıie Kodex-

kommıss1ıon, die noch VO  e} Johannes gegründeteden,; ohne die die rechtliche Ordnung einer Gesellschaft
aum verstanden werden könne. Deshalb musse das rın- und VO  z Paul VI erweıterte Kommissıon, hatte ıhre
Z1p des Rechtsschutzes 1m kanonischen Recht ın gleicher eigentliche Arbeıt erst Konzilsende 1im November

1965 begonnen. Damals wurden zehn Konsultorenkom-Weıse auf Vorgesetzte und Untergebene angewandt WeI-

den, dafß jeder Verdacht auf Willkür 1n der kirchlichen mıssıonen geschaften, autf die die aterıe w1e folgt VeI-

Verwaltung authöre. Das könne durch eın entsprechend teilt wurde: Generalnormen des Kodex, dıe Kleriker, die
Religiosen, die Laıen, das Sakramentenrecht, das Eherecht,ausgebautes Rekursrecht erreicht werden. Das Rekursrecht

sel War 1m judıtiellen Sektor ausreichend geregelt, se1l dıe zeitlichen Guter der Kiırche, das Prozeßrecht, das
aber nach übereinstiımmender Meınung der Kanonisten 1im Strafrecht. Kardinal Felicı betonte VOTL der Synode AUS-

drücklıch, da{fß diese dem Jjetzıgen Kodex entlehnte An-Bereıich der Verwaltung sehr mangelhaft. Deswegen sollen
nach Art und rad verschiedene Verwaltungstribunale ordnung der aterıe keinerlei Präjudiz tür die Gestalt
veschaffen werden mıi1ıt eigenen Prozeßregeln. LDement- des künftigen Kodex sel, dessen Aufbau un: Anordnung
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siıch erst Aaus der Revisionsarbeit selhbst ergeben muüsse. Seit ergebe sıch Aaus der Natur der Kirche, insofern S1e VvVon

Christus als Gesellschaft gewollt un konstituilert wurde.Maı 1966 finden regelmäßige Sıtzungen dieser Konsulto-
renkommissionen ‘9 über deren Ergebnisse Kardıinal Damıt wandte sıch Suenens auch die hierarchische
Felici, damals noch ro-Präfekt der Kommıissıon, die Überspitzung des Kiırchenrechts, W1€e s1e 1m Abschnitt
Oftentlichkeit bereits ın einer Pressekonterenz Anfang der „argumenta”“ anklang. Suenens kritisierte auch den
Maı (vgl die Wiedergabe 1im „Osservatore Romano“, quası-sakramentalen Charakter, den die Vorlage dem
5./6 67) unterrichtete. Bıs dahin hatten ıcht wenıger Recht zusprach. Die Kirche bedarf ZWAar des Rechts ZUr

Erreichung ıhres Zıels, doch se1 weder Sakrament nochals 200 verschiedene Sıtzungen VO  w} Expertengruppen
stattgefunden, autf denen 383 Canones 1 „Rohbau“ Zeichen der Kirche
erstellt wurden (als Vergleichsbasis: der jetzıge Kodex, Mehrere Bischöfe, die ebenfalls iıne sakramentale

„Aufwertung des Rechtes“ Stellung nahmen, tordertendessen fünfzigjähriges Bestehen Ende Maı dieses Jahres
durch die Festakademie gefeijert wurde, enthält 27414 Ar- ine deutlichere Ausrichtung des künftigen Kodex der
tikel). Eın eigener Zentralausschufß Von Konsultoren, der biblischen Ekklesiologie. Zahlreich die Inter-

ventionen, die ine „pastorale“ Fassung des Kodexbis ZU Junı dieses Jahres dreimal usammengetLreten WAar,
hatte 7wWwe1 Projekte erarbeiten, die allgemeinen bei der wünschten, allerdings ohne die Kriterien eıner solchen
Revısıon beachtenden Prinzıpien, Ww1€e sS1e der Synode Ausrichtung bestimmen. Damıt WAar gewi1ß eın wichti-
vorgelegt wurden, un den Entwurt eiıner „Lex Funda- SCS Anliegen vertretien. Man wird War aum weıt
mentalıis Ecclesiae“, der aber ınnerhalb dieses Ausschusses gehen Ww1e Kardıinal Lefebvre, Erzbischof VO  - Bourges,
cselhbst csechr gegensätzliıchen Reaktionen führte un VO  $ der meınte, der Kodex musse auch eın Zeugnı1s der Kirche
diesem auf Geheiß des Papstes noch weıter überarbeitet für die Nichtgetauften se1n, aber das Ziel der Kodex-
werden mufß ntgegen ursprünglichen Plänen wurde reform dürfte wenıger darin bestehen, möglichst alle Vor-
der Synode weder ZUr Beratung noch ZUr Einsicht VOISC- schriften oder Rechtsbestimmungen pastoral mildern,
legt als vielmehr NUuUr dort echt un: Gesetz fixieren,
aält INa  } sich an diese Übersicht, annn INa  - sehen, daß für das Wohl des einzelnen un tür das Wirken der Kirche
sıch die Revisionsarbeiten noch 1mM Anfangsstadıum be- unbedingt erfordert 1St. ine fundamentale, aber On

finden Sehr 1e] konkreter hätte also die Einführung Vl}  a} wen1g erwähnte Forderung Lırug Kardıinal Döpfner VOL.

Kardinal Felicı Sar icht austallen können. Zudem Der HEUE Kodex D  möge zußerste Zurückhaltung üben MIt
darın doch schon einıge recht konkrete Grundlinien er- Aussagen über das 1US divinum, sowohl über das natur-
kennen: die vorsichtige Interpretation des Subsidiarıtäts- iıche wIıe über das posıt1ve, Konflikte 7zwischen den

AaNONeESs des Rechtsbuches un dem Gewissen verme1-prinzıps mMit deutlichen Vorbehalten gegenüber eıner
fassenden Dezentralisierung, dıe Trennung der Gewalten, den (vgl Aazu die grundsätzliıchen Ausführungen des -
die Betonung der subjektiven Rechte Dennoch WAar die bınger Kanoniısten eumann, „Orientierung“,
Zustimmung beachtlich, auch WECII1 diese nıcht 1Ur auf den 67,
Inhalt der Argumente, sondern auch aut die Geschicklich-
keit, miıt der S1e vorgetragen wurden, zurückzuführen Sozıiale UN praktische Aspekte ım Vordergrund
WAar. Es trift ohl Z daß die 'Text geübte Kritik Die Mehrzahl der Interventionen bezog siıch jedoch WO-

weniıger der Vorlage selbst valt, als vielmehr den künftti- nıger auf die rechts- un: verfassungstheologischen rund-
401 Kodex, für den sıch erst Umrisse, un ZW ar mehr lagen 7weifellos ıne gyroße Lücke ın der Diskussion
ın der Fachliteratur als schon 1N der Gesamtkırche, ab- sondern auf die primär soz1alen un praktischen Aspekte
zeichnen, 1mM Auge hatte. Wohl INnas die kurze Dauer der des Rechts Hauptpunkte der Diskussion AI das Sub-
Diskussion als Zustimmung werden, un für die sıdiarıtätsprinzıp MIt der Tendenz territorialer Dezen-
Belebung der Debatte ehlten die Experten, iıcht 1Ur die tralısıerung, die subjektiven Rechte des einzelnen mMIL1t be-
kanonistischen, sondern auch die theologischen un SOZ10- sonderer Berücksichtigung der Rechte des Laıen, der Un-
logischen. Die etzten scheinen übrigens auch 1n der KOom- terschied zwiıschen ınnerem un außerem Rechtsbereich, dıe
miıssıon noch abwesend, während bereits VOT längerer eıt Forderung nach Abschaffung oder Reduktion VO  - Tatstra-
theologische, biblische un ökumenische Experten hinzu- fen, das echt der Bischöte, das Prozeßrecht. Dabei WUur-

SEZOSCH wurden.) den vielfach auch Forderungen wiederholt, die bereits 1m
Entwurf enthalten J0 Im Vordergrund stand das

Das Recht ıst Lein Sakhrament Subsidiarıtätsprinzıp. Eın halbes Dutzend Redner nahm
Dennoch fehlte nıcht der Kritik. Manchen Zing die A2Zu Stellung. Zahlreiche andere meınten denselben Sach-

verhalt, wenn S1e in deutlicher Fortsetzung der Konzils-Vorlage wen1g weıt, andere fanden 1n dem Expose das
echt als solches sehr verherrlicht. Wenigstens eın Bı- bemühungen mehr Rechte für die Bischöte un: die Bı-
schot forderte ıne t+otale Revıisıon des Kodex dem Auf- schofskontferenzen und den Ausbau nationaler un reg10-
bau, der Form, dem Inhalt un der Aüusrichtung nach naler Tribunale torderten. Besondere Vollmachten für die

Bischöfe 1n Ländern mi1t beschränkter Freiheit forderteFıner der radikalsten Kritiker War Kardinal Suenens. Er
forderte die Kommıissıon nıcht LLUL auf, Hıiılfe be] den La1ı1en Kardıinal Seper ohl eın deutlicher Nachklang dem

suchen, die besser als die Kleriker verstünden, HFra- Abkommen 7zwischen dem Vatikan un: Jugoslawıen, dem
gCnHh un Probleme klären, die die Dıinge der Welt w 1e der Erzbischof VO Zagreb LLUTLr zögernd (wenn auch nıcht
das Recht betreften. Kardıinal Suenens wandte sıch SsCcmh grundsätzlicher Bedenken) zugestimmt hatte (vgl
jede Überbewertung oder SAl Mystifizierung des Rechts Herder-Korrespondenz 20 Jhg., Bedenken gC-
Man könne nıcht ohne Vorbehalt der Behauptung Zzust1m- SCIHIl ıne stärkere Dezentralisierung VOL allem ın der kirch-
INCI, die juristische Natur der Kirche se1 VO Christus lichen Gerichtsbarkeit wurden gelegentlich VO  3 Bischöfen
gewollt bzw die gesellschaftliche Natur der Kırche se1 AUS afro-asıatischen Ländern vo  en Es ehlten
gewollt, w 1e S1€ sıch 1n ihrer Jurisdiktionsgewalt dar- die sachlichen un personellen Möglichkeiten NT: Ausstat-
stelle. Man muüßte eher ASCH, der Juristische Charakter Lung der Tribunale. Man schıen ohl ıcht Danz unberech-

532



tigt Rom mehr vertrauen als den erhöhten Kompeten- Gestalt geben. Während aber die Liturgiekonsti-
Zn 1 eigenen Bereich. Dıie subjektiven Rechte der Person tution die Ausprägung eigener regionaler Rıten 1mM Sınne
betonten mehrere Bıschöfe, besonders nachdrücklich die einer Herauslösung Aaus dem lateinischen Einheitsritus
beiden Kardınäles Durval (Algier) un: Cooray WAar ıcht wünschte, aber grundsätzlich die Möglıichkeit

nıcht ausschlodßs, 111 INall die renzen der Dezentrali-(Colombo, Ceylon). Kardinal McCann plädierte tür
die Abschaffung der Privilegien 1n der Kırche, s1e sejen ein sıerung bei der Reform des Kirchenrechts N: setzen

Anachronismus, ein Überbleibsel AUuUS der feudalistischen Man halt Einheitskodex und der (trotz lex ftundamen-
Gesellschaftsstruktur. Mıt den Kardinäiälen Döpfner un: talıs) nıcht mehr ganz zeitgemäßen bloßen 7Zweiheit ZW1-
Suenens setzte sich auch sowohl für den rechtlichen schen orj;entalischem und westlichem Kirchenrecht fest un:
Ausbau der Kollegialität der Bischöfe W1€e für die Vertie- 111 innerhalb des lateinischen Kodex NUur mehr Möglich-
fung der Rechte der Laıien e1in. Mehrere Bischöfe forderten, keiten ZUr okalen un: regionalen Anpassung oftenlassen.
INa  — mOöge Nau unterscheiden 7zwischen den Kompeten- Das 1St gewi1ß das gegenwärtig allein Möglıche. Wird INa  $

ZCN, die dem apst VO  - Rechts N un: denen, die iıhm aber auch genügend darauf bedacht se1N, mögliıchen künf-
de tacto zustünden. Versprach die Vorlage auch, das Amt tıgen Entwicklungen nıcht vorzugreıten?
der Bischöte 1mM Kodex modo pOSs1t1Vvo bestim- Niıcht die Klaryrheit des (Jesetzes alleıin
INCN, ehijelt S1e doch den tradıtionellen Sprachgebrauch
VO  3 der rechten Fixierung der den Bischöten „übertra- Kardinal Felici schlofß als zuständiger Berichterstatter un

Präsident der Kodexkommission die Debatte miıt demNCN Fakultiäten“ bei Demgegenüber torderten mehrere
Bischöfe nıcht i1ne Fixierung der bischöflichen Fakultäten, Wunsch „Möge der Kodex bald Wirklichkeit WeI-

als vielmehr die Festlegung der dem aps reservierten den, denn dort, CNAUEC (sesetze ehlen, fehlt die
Autorität, un!: dıe Autorität fehlt, kann keine Ge-Fälle Dieselbe Forderung hatte Kardinal Frings bereits

während des Konzıils erhoben. sellschaft geben, sondern 1Ur eın Agglomerat VO  a} Men-
Erzbischot O’Connor, der Präsident der Päpstlichen schen ohne jede Zielrichtung.“ Auch in der Debatte

solche Stimmen, WEl auch ohne die gewohnt sublimeKommuissıon tür die publizistischen Mittel un untıus
auf Malta, eın VO apst ernannties Mitglied der Synode, Formulierungskunst des ehemaligen Generalsekretärs des
forderte die Anerkenung des Rechts auf Intormation als Konzıils vernehmen. Nıcht wenıge möchten der err-
eiınes der Grundrechte der Person auch 1n der Kirche uch schenden Unsicherheit möglıchst bald durch klare (Gesetze
der Kodex musse das Phänomen der öftfentlichen Meinung ein Ende machen. Demgegenüber oilt ohl eın VO

stärker berücksichtigen Paul VI öfter wiederholtes Wort USUuS VOS docebit. Es 1St
;e] 1n ewegung, als da durch eınen testen (5e-

Einheitskodex oder Lex Fundamentalis setzesrahmen allein geglättet werden könnte. Man wird
Die Diskussion spıtzte siıch ımmer wieder auf die rage also einen genügend langen Zeitraum nachkonziliarer Er-
Z ob künftig ein Einheitskodex geschaften werden soll fahrung brauchen, den rechten Ausgleich 7zwischen Ge-

SeitZz un: freiem Entscheidungsraum finden Man wirdoder Z7wel getrennte Codices für die lateinische Kirche un:
die Ostkirchen. Dazu wurden gegensätzliche Meınungen allerdings endgültig VO  3 der Vorstellung Abschied nehmen
vorgetragen. uch die Orientalen 1ın dieser rage mussen, in  $ könne durch (Gesetze alle Unsicherheit Aaus

der Welt schaften. Zwischen gesellschaftlich-gesetzlichergespalten. Während der ukrainische Erzbischof VO  . Wın-
nıpeg (neben Patriarch Meouchi) für die Schaffung eines Einförmigkeit un: einer Rotte („Agglomerat VO  - Men-
Kodex mMiıt den allen Kirchen gemeinsamen Grundprin- schen“) &1Dt eın Bündel praktikabler Kompromuisse.

Man sollte eshalb nıcht die Geduld verlieren, W C111 derzıpıen eintrat, lehnte der melkitische Erzbischof Edelby
auch einen solchen Einheitskodex ab, schlug 1aber VOT, einen künftige Kodex noch lange aut sıch waarten äßt Umtftas-
Gemeinschaftstext schaften für die Punkte, 1in denen die sende Beratung un praktische Erprobung 1St hier beson-

ders vonnoten. Insofern ist auch die Anregung KardıinalGesetzgebungen der Kirche übereinstiımmten. Beide ehn-
ten also einen der geplanten „Jex fundamentalis“ nahe- Felicis begrüßen, Aaus Mitgliedern der Synode ıne
kommenden Einheitsentwurt nıcht grundsätzlich ab, SEtZ- eigene Gruppe bilden, die der zuständıgen Kommuissıon

beratend un: helfend Seıite steht.ten aber gegensätzliche Akzente. Erzbischof Edelby sah
auch 1n der Schafiung einer für alle Kirchen geltenden Lex
Fundamentalis einen Latinisierungsversuch der Kirche des
Westens. Man sollte jedenfalls die Ostkirchen damıt nıcht Die Diskussion ber Lehriragen
VOT vollendete Tatsachen stellen. Erstaunlicherweise wurde
1ın der Diskussion aum die Forderung erhoben, 1m Falle Die Vorlage „Übe die gefährlichen Meınungen VO  3 heute
der Promulgierung eınes solchen Grundgesetzes vorher alle un: en Atheismus“ wurde VO  $ allen Diskussionsgegen-
getrenNNten Kirchen konsultieren. Geschähe das nicht, ständen mMi1t der meılsten pannung e Zunächst
un: ZWAAar betrifit das ıcht NUur die Orthodoxen (vgl G.-J SCH der Herkunft des Dokuments, weil als Testfall
Dumont, Grandeur et r1Sques d’un projet, „Istina“, gelten konnte dafür, welche Vorstellungen 7wel Jahre
anuar/März 1967, 3  )s würde gew(5 ökumenisches nach dem Konzil ın der (reformierten) römischen lau-
Kapital verschleudert. Eınen sehr nüchternen, aber radı- benskongregation die beherrschenden sind. Sodannn
kaleren Vorschlag unterbreitete Erzbischof Kozlowiecki des Gegenstandes, da INa  } vielfach den Eindruck hatte,
VO  S Lusaka (Zambia): Man csollte überhaupt auf die Be- die Synode se1 1 Grunde WESCNH der Glaubensprobleme,
zeichnungen östliche un: westliche Kirche verzichten, weıl die 1n der Nachkonzilszeit akut geworden sind, allein e1n-
solche Unterscheidung keinen klaren Sınn ergebe. Dıie Kır- erufen worden. Schließlich MN des VOTausscSaNSCHCI
chen Asıens un: Afrikas selen weder Ost- noch Westkir- Brietfes der Glaubenskongregation die Bischotskonfe-
chen Dafür plädierte Kozlowieck; für die Schaffung reg10- renzen VO Juli 1966 (vgl Herder-Korrespondenz 20
naler bzw kontinentaler Codices, den verschiedenen Jhg., 443), der WAar als Modus kıirchlicher Kon-
Kulturkreisen 1in der Kıiırche ıne eigenständiıge rechtliche sultatıon verstanden, zugleich aber in seinem Inhalt als
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